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Pr STANDORT

Zur Frage der Unterstiitzung des Kulturfilms

FH. Die Situation des Kulturfilms ist nicht rosig, und alle ernst-
haften Bestrebungen, sie zu verbessern, sind zu begriien. Ein Kultur-
film kann Kenntnisse und Einsichten vermitteln, die fiir die meisten
Zeitgenossen auf keine andere Weise zu erlangen sind. Man denke nur
an Filme iiber fremde Volker oder solche aus der industriellen oder
Urproduktion. Dall er daneben, wie alles, fiir politische oder Reklame-
zwecke mifbraucht werden kann, vermag seiner Bedeutung keinen
Eintrag zu tun.

Seine schwierige Lage datiert nicht von heute. Schon seit vielen Jahren
bildet er das Stiefkind des Filmwesens. Es wire verlockend, die be-
wegte Entwicklung, die ihm in der Schweiz beschieden war, aufzu-
zeigen, doch fehlt uns dazu im Augenblick der Raum. Ein wunder-
liches, oft allerdings mehr betriibliches Aufeinanderprallen von niedri-
gen Geschiftsmethoden und selbstlosem Idealismus sind eine ihrer
markantesten Kennzeichen. Sicher ist jedenfalls, daB regelmiBige Kul-
turfilmvorfiihrungen von den Initianten bis heute iibérall Opfer an
Arbeit und Geld verlangen, und daf jeder, der diese nicht bringen will,
die Hénde davon lassen soll. Dieser Zustand, der sich in allen Staaten
zeigt, ist vielleicht nicht normal, aber der Kulturfilm tridgt nun einmal
den Charakter einer gewissen Liebhaberei an sich. Wenn aber heute
von seiten eines Verleihers resp. seiner Vorfiihrorganisation (es gibt
dabei noch andere) nach Mitteln und Wegen gesucht wird, um die
Vorfiihrung solcher Filme zu erleichtern, so verdienen derartige Vor-
schlidge ernsthafte Priifung.

Aus einem beriihmten Kulturfilm: Das abenteuerliche Flof Kon-Tiki auf voller
Fahrt im pazifischen Ozean, den es aus wissenschaftlichen Griinden iiberquerte,
mit seinen Bewohnern, skandinavischen Gelehrten. Das tolle Abenteuer verlief
erfolgreich. Es brauchte von Stidamerika bis zu den polynesischen Inseln 101 Tage.
(Bild: RKO.)

Allerdings darf die Behauptung, der Kulturfilm miisse in der Schweiz
«gerettet> werden, wohl als eine zweckbedingte Uebertreibung be-
zeichnet werden. Es gibt bedeutende Verleiher, die neben Spielfilmen
gute Kulturfilme fiihren, so da$ stets fiir einen gewissen Markt gesorgt
sein wird. Die vorgesehenen Abhilfsmittel bewegen sich im wesent-
lichen auf finanzieller Ebene; man tendiert auf die Schaffung eines
Kulturfilmfonds, staatliche Subventionen und besondere Erleichterun-
gen ebenfalls materieller Natur seitens der Filmwirtschaftsverbénde.
Da man die Hilfe fiir das Kulturfilmwesen grundsétzlich bejahen darf,
bleibt nur die Frage, ob damit der richtige Weg eingeschlagen wird.
Schon in der Tagespresse wurde von verschiedenen Seiten iiberein-
stimmend darauf hingewiesen, daf der Kulturfilm an mangelndem
Interesse des Publikums leide. Aber auch, daB diese bedauerliche In-
teresselosigkeit nicht einseitig dessen Schuld sei, indem sogenannte
Kulturfilme eine oft ganz ungeniigende Qualitdt aufwiesen. Wir koén-
nen diese Feststellung nur unterstreichen. Die Anpreisungen stehen
oft in einem so krassen Gegensatz zur Qualitét des Gezeigten, dafl das
Publikum sich mit Recht enttduscht abwendet, und die ganze Film-
gattung einen etwas suspekten Charakter erhalten hat. Nicht einmal
vorfithrtechnisch vermdégen die Veranstaltungen immer zu befriedigen
(ungeniigendes Tonband-System). Dazu kommt noch, daf sich hinter
den Kulissen Geschiftsmethoden eingeschlichen haben, deren Bedenk-
lichkeit den Urhebern gar nicht mehr ins Bewulitsein zu kommen

scheint. Da werden interessante Reklamephotos von Filmen ausge-
héngt, die nachher gar nicht auf der Leinwand erscheinen (Lockvigel-
system), alte Filme, vielleicht anders montiert, erscheinen unter
neuem Titel ohne Kenntlichmachung, dafl es sich um bereits frither
gezeigte Werke handelt, Industriereklame wird in die Filme hinein-
geschmuggelt, kulturelle Veranstalter-Organisationen an der Kontroll-
moglichkeit der Filme vor der Vorfithrung verhindert usw. Kein Wun-
der, daf3 es hin und wieder vor den Kinos sogar zu tumultudsen Szenen
kam, so dafl Veranstalter resp. Kinokassen gezwungen waren, erbit-
terten Besuchern die Eintrittspreise zuriickzuzahlen. Wir kennen, be-
sonders in der Ostschweiz, mehr als einen ideal gesinnten Freund des
Kulturfilms, der unter grof3en personlichen Opfern und ohne nennens-
werte Gegenleistungen eifrig im Kulturwesen mitarbeitete, aber sich
schlieflich mit Verachtung von dem ganzen Betrieb abwandte. Auch
die Mietpreise fiir Kulturfilme sind bei gewissen Verleihern sehr hoch
(nicht bei allen); sie betragen alles in allem gewdhnlich 50 % der
Bruttoeinnahmen.

Aber nicht nur die Veranstalter klagen iiber den teuren Zwischen-
handel, sondern auch die Produzenten, denen nach der Abrechnung
gewohnlich nichts verbleibt. Immer mehr versuchen sie deshalb, unter
Ausschaltung des Zwischenhandels ihre Filme selbst vorzufiihren,
wenn ihnen dies auch infolge der Kartellordnung Schwierigkeiten
bereitet.

Es diirfte sich von selbst verstehen, daf3 alle projektierten MaRnah-
men solche unerfreulichen Zustédnde auf dem Kulturfilmmarkt nicht
unterstiitzen oder verlangern diirfen. Allfillige finanzielle Leistungen,
.gegen die im Prinzip nichts einzuwenden wiére, diirfen nicht dem Zwi-
schenhandel oder seinen Unterorganisationen, sondern der Produktion,
und zwar in erster Linie der schweizerischen, zugute kommen.

Ebensowenig diirfte der Grundsatz des freien Wettbewerbes preisge-
geben werden, der sich jedenfalls auf diesem Gebiete als ein gewisses
Korrektiv gegen monopolistische Tendenzen erwiesen hat. Ueber allem
aber steht die Wacht {iber die Qualitdt durch ein unabhingiges Gre-
mium wirklicher Sachverstindiger, in welchem interessierte Betriebe
weder direkt noch indirekt (in ihrem eigenen Interesse) vertreten sein
diirften. Bestimmt lieBen sich Lodsungsmoglichkeiten finden, welche
diese Forderungen erfiillen.

Ein europiisches Filmkartell?

ZS. Die.Idee eines solchen, die man bei uns mit gemischten Gefiihlen
aufnehmen diirfte, scheint in Venedig festere Gestalt gewonnen zu
haben. 1947 wurde auf Initiative italienischer Produzenten ein franzo-
sisch-italienisches Abkommen abgeschlossen, welches hauptsichlich den
Austausch der Filmschauspieler der beiden Lénder bezweckte. Schon
zwel Jahre spéter wurde es betridchtlich erweitert, indem die Bestim-
mungen tiber die Gemeinschaftsproduktion aufgenommen wurden.
Filme, die unter gewissen vereinbarten Bedingungen hergestellt wer-
den, erhalten darnach sowohl die franzosische als italienische Nationa-
litdat. Alle Zoll- und Steuerschranken, die sonst fiir auslidndische Filme
gelten, fallen fiir sie dahin. Dieses Abkommen, zuerst fiir toter Buch-
stabe gehalten, funktioniert heute ausgezeichnet. «<Don Camillo», «Fan-
fan la tulipe» und «Les belles de nuit» sind die neuesten bedeutenden
Friichte dieser Gemeinschaftsproduktion. Die guten Erfahrungen ha-
ben dann Frankreich bewogen, ein gleichlautendes Abkommen mit der
westdeutschen Regierung in Bonn abzuschlieBen, dessen Entwicklung
heute noch nicht abgesehen werden kann.

Nun hat auch Italien in Venedig mit Westdeutschland einen solchen
Vertrag abgeschlossen. Es ist somit Tatsache, daf3 Italien, Frankreich
und Deutschland sich wenigstens fiir eine zahlenmiiflig beschrinkte
Reihe von Filmen zur Gemeinschaftsproduktion zusammengeschlossen

"haben. Ebenso werde mit Spanien und England verhandelt, dessen be-

kannte Sonderstellung in gesamteuropdischen Fragen allerdings be-
trichtliche Schwierigkeiten bereite.

In Venedig hat diese Entwicklung in Fachkreisen zu ausgedehnten
Diskussionen Anlaf} gegeben. Man witterte darin einen Versuch der
europdischen Produktion, den europidischen Markt monopolistisch an
sich zu bringen, mit ausgesprochener Spitze gegen den amerikanischen
Film. Wir halten diese Gefahr nicht fiir sehr grol. Gewif} ist der euro-
pédische Film in Amerika schwer benachteiligt, aber die européischen
Nationen koénnen sich aus anderen Griinden kaum eine aggressive
Haltung gegen Amerika leisten, wenn auch eine gewisse Zuriickdrin-
gung von dessen Filmen nicht ausgeschlossen wire. Man hat sich
denn auch von italienischer Seite aus beeilt, irgendwelche Absichten
nach dieser Richtung zu bestreiten. Doch wurde andererseits auch von
franzosischer Seite zugegeben, dafl man diese Trippel-Vertrdge nur als
Durchgangsstationen auf dem Wege zu einer géinzlichen Vereinheit-
lichung der europiischen Produktion betrachte, welche als Basis fiir
einen einheitlichen europédischen Gesamtmarkt dienen konnte. Mit
anderen Worten, «den Europdern den europdischen Film» lautet die
in Venedig allerdings unausgesprochen gebliebene Parole. Doch wurde
von italienischer Seite zusitzlich versichert, daf nur ein organisierter,
gesamteuropdischer Markt der europdischen Produktion jene Sicher-
heit gewihren konne, deren sie fiir ein ruhiges Gedeihen bediirfe. Die
Vorteile seien grof; z. B. der Wegfall aller Zoll- und Steuerschranken
fiir europédische Filme kénne nur begriiit werden. Das trifft zu, aber
ob eine solche riesige Monopolgemeinschaft ihre Macht nicht sehr
stark ausdehnen oder miflbrauchen wiirde, steht auf einem anderen
Blatt.



	Ein europäisches Filmkartell?

